
 

 

 

 

 

 

 

Aufnahmeantrag 
 

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!) 
 

Hiermit beantrage(n) ich/wir meine/unsere Mitgliedschaft im Schwimmverein Horrem-Sindorf e.V. 

zum:    01. ___ . 20___ 

 

Name:   ____________________________  Vorname: _____________________________ 

PLZ & Ort:  ____________________________  Straße & Nr.: _____________________________ 

Telefon:   (_________)__________________ geb. am:  _____________  m/w:   ________ 

Mobil:    ____________________________  E-Mail:  _____________________________ 

 

Aufnahmetyp (zutreffendes bitte ankreuzen):    Einzel-  (   )  Familien-  (   )  Jugend-  (   ) 

 
Bei Familienaufnahmeantrag bitte die Angaben zu den weiteren Familienmitgliedern ergänzen: 

 

Name: _____________________ Vorname: ____________________ geb. am: ________ m/w: ____ 

Name: _____________________ Vorname: ____________________ geb. am: ________ m/w: ____ 

Name: _____________________ Vorname: ____________________ geb. am: ________ m/w: ____ 

Name: _____________________ Vorname: ____________________ geb. am: ________ m/w: ____ 

 

Geworben durch:  
 

Name: _____________________ Vorname: ____________________     E-Mail: ___________________ 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

SVHS-Gläubiger-ID:  DE62ZZZ00000479973 
Mandatsreferenz:   (wird separat mitgeteilt) 
 

Ich/wir ermächtige(n) den Schwimmverein Horrem-Sindorf e.V. (SVHS) Zahlungen von meinem/unserem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom SVHS 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Zahlungsart: Wiederkehrende 
Zahlung. 
 

IBAN:     
 
 

Ort/Datum:            ________________________________________________ 

Unterschrift des Kontoinhabers:      ________________________________________________ 

Ggf. Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ________________________________________________ 

 

                        Achtung: Bitte wenden 

Kerpener Str. 76                                                  E-Mail:            buero@sv-hs.de 
50170 Kerpen                                                      Homepage:     www.sv-hs. de 

SCHWIMMVEREIN HORREM-SINDORF e.V. 
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Aufnahmebedingungen und Kündigung der Mitgliedschaft 
 
Für die Mitgliedschaft und deren Kündigung ist die Vereinssatzung maßgebend, die als Download auf unserer 
Homepage bereitgestellt wird. 
 
Der Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen. Die 
termingerechte schriftliche Kündigung muss folglich vor dem 19.11. des Jahres erfolgen. 
 
Die Kündigung ist schriftlich zu richten an:    Schwimmverein Horrem-Sindorf e.V. 

Kerpener Str.76 
50170 Kerpen 

 
Aufnahmeanträge ohne erteilte Einzugsermächtigung sind wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes nicht 
möglich. 
 

Mitgliedsbeiträge 
 
Beim Vereinseintritt im laufenden Jahr werden die Jahresbeiträge anteilig für den Zeitraum vom Eintrittsdatum 
bis zum Jahresende berechnet. Der Einzug mittels Lastschrift erfolgt zum Ende des Quartals, in dem der 
Eintritt erfolgte. 
 
In den Folgejahren werden die Beiträge jährlich zum 01.03. oder dem darauf folgenden Buchungstag eines 
jeden Jahres mittels Lastschrift eingezogen. 
 
Aufnahmegebühr: Einzelperson:        10,00 € 

  Familie:         20,00 € 

 

Jahresbeitrag: Einzelmitgliedschaft für Jugendliche bis 18 Jahre, 
  Studenten, Auszubildende, Wehr- u. Zivildienstleistende bis 
  höchstens einschließlich des 25. Lebensjahres:   84,00 € 

  Einzelmitgliedschaft Erwachsene:                                              120,00 € 

  Familienmitgliedschaft                                               198,00 € 

 

Kursgebühr Wettkampfschwimmen: abhängig von der jeweiligen Wettkampfgruppe entsprechend 
der Beitragsordnung. 

 
Zur Familie gehören in häuslicher Gemeinschaft lebende Partner und deren Kinder bis zum 18. Lebensjahr. 
Sofern die Kinder sich über dieses Alter hinaus in der Ausbildung, im Wehr- und Zivildienst oder im Studium 
befinden, sind diese weiterhin bis höchstens einschließlich des 25. Lebensjahres über die Familienmitglied-
schaft Vereinsmitglied. 
 

Änderung der Anschrift oder Bankverbindung 
 
Bitte informieren Sie uns bei einer Änderung Ihrer Anschrift oder Bankverbindung. Mögliche Kosten aus 
Rücklasten beim Beitragseinzug infolge einer geänderten Bankverbindung gehen zu Ihren Lasten.  
 

Einverständniserklärung 
 
Hiermit akzeptiere ich die vorgenannten vertraglichen Bedingungen. 
 
Ort/Datum:          ____________________________________________________ 
 
Unterschrift des Antragstellers:    ____________________________________________________ 
 

(bei Minderjährigen Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
  



Informationen zum Datenschutz 
 
Mir ist bekannt, dass der Schwimmverein Horrem-Sindorf e. V. die in der Beitrittserklärung erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer 
und/oder Handynummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges 
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den oben genannten Verein als verantwortliche Stelle verarbeitet. 
 
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Verbände und kommunale Träger findet nur im Rahmen unserer Aufgaben 
statt, z. B. der Beantragung von Fördergeldern. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation. 
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der Dachorganisationen und der kommunalen Träger findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.  
 
Zum Zwecke der Außendarstellung des Vereins werden Fotos, Ergebnisse, Siegerlisten u.Ä. auf unserer Vereinswebsite, 
unserer Facebook-Seite, den Mitteilungsorganen des Vereins, der regionalen Presse, in Schaukästen des Vereins und im 
Vereins- und Stadtarchiv veröffentlicht. Außerdem ist mir bewusst, dass diese Ergebnisse ggf. auch an übergeordnete 
Fachverbände weitergeleitet werden müssen. 
 
Die für die Mitgliederverwaltung, für den Beitragseinzug und für die Übermittlung von Vereinsinformationen notwendigen 
Daten werden nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes/der Datenschutzgrundverordnung das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 
sind. Außerdem habe ich - im Falle von fehlerhaften Daten - ein Korrekturrecht.  
 


